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der Abgeordneten Meißl, Dr. Broesigk:e 
. I 

an den Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
! . 

betreffend Import von Verarbeitungs1indfleisch 

Mit Schreiben vom 28.9.1976 hat der !Bundesministerfür Land- und Forst­
wirtschaft gegen den von der Vieh- Jnd Fleischkommission beim Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirts,chaft am 20.9.1976 gefaßten Beschluß 

I 
I 

betreffend den Bewilligungsvorgang für den Import von Verarbeitungsrind-
fleischEinspruch erhoben. 

Im Punkt. 2) dieses Schreibens wird ~usgeführt, daß die Kommission in der 
gegenständlichen Angelegenheit zwingend ein Ausschreibungsverfahren durch­
zuführen gehabt hätte, und daß somit in der Vorgangsweise der Kommission 
eil1eRechtswidrigkeit gegenüber den maßgeblichen Bestimmungen des Vieh­
wirtschaftsgesetzes zu erblicken ist. 

Dessen ungeachtet hat die Vieh- und Fleischkommission in ihrer Sitzung 
vom 6.10.1976 neuerlich den Beschluß gefaßt, beim Import von Vet'arbeitungs­
rindfleisch ein Punktesystem anzuwenden, welches bereits mit dem oben 
zitierten Schreiben beeinsprucht wurde. Ein derartiger Beschluß ist laut 
Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Karl Korinek, welches dem Herrn Bundes­
ministerfür Land- und Forstwirtschaft ja bekannt ist, eindeutig gesetz­
widrig. 

Gemäß § 22 Abs. 3 Viehwirtschaftsgesetz 1976 ist der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft verpflichtet, gegen Beschlüsse, die den be­
stehenden Gesetzen und Verordnungen zuwiderlaufen, Einspruch zu erheben. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft die 

Anfrage: 

1. Werden Sie den gesetzwidrigen Beschluß der Vieh- und Fleischkommission 
vom 6.10.1976 beeinspruchen oder die Angelegenheit gemäß § 16 
Viehwirtschaftsgesetz 1976 an sich ziehen? 

2. Was werden Sie unternehmen, um derartige gesetzwidrige Maßnahmen in 
Hinkunft zu unterbinden? 
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